
1 

 

  
Elektronisch können diese Veröffentlichungen (elektronische Amtsblätter) einzeln oder widerruflich fortlaufend ohne Kosten der Stadt 
Netzschkau von dort (über www.netzschkau.de/ bürgerinformation/ amtliche bekanntmachungen) bezogen werden. 
Abdrucke dieser amtlichen Veröffentlichungen (elektronische Amtsblätter) können einzeln oder stets widerruflich fortlaufend jeweils gegen 
Erstattung der Kosten (Gebühren und Auslagen) nach Maßgabe der Verwaltungskostensatzung der Stadt Netzschkau bezogen oder im 
Bürgerbüro der Stadt Netzschkau eingesehen oder ausgedruckt und ausgehändigt werden. 

 

 ________________________________________ 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Netzschkau zugleich als 
erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft  
                           Netzschkau/Limbach 

zur Übertragung der polizeibehördlichen Vollzugsaufgaben auf      
                      die gemeindliche Vollzugsbedienstete 
 
 
Auf der Grundlage des § 9 Sächsisches Polizeibehördengesetz (SächsPBG) vom 11. Mai 2019, in 
Kraft getreten am 01.01.2020 werden folgende polizeibehördlichen Aufgaben entsprechend § 1 Abs.1 
der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern  
über den Vollzug polizeibehördlicher Aufgaben durch gemeindliche Vollzugsbedienstete vom  
26. April 2023 auf den gemeindlichen Vollzugsbediensteten der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt 
Netzschkau und der Gemeinde Limbach übertragen: 
 

1. Vollzug von Satzungen und Polizeiverordnungen der Orts- und Kreispolizeibehörden, 
2. Schutz von öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, Kinderspielplätzen und anderer  

dem öffentlichen Nutzen dienender Anlagen und Einrichtungen, 
3. Überwachung des ruhenden Verkehrs, 
4. Vollzug der Vorschriften über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, 
5. Vollzug der Vorschriften über das Verbot des Behandelns, Lagerns, und Ablagerns sowie über 

die Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb dafür zugelassener Anlagen, 
6. Vollzug der Vorschriften über das Reisegewerbe und das Marktwesen, 
7. Vollzug der Vorschriften über die Sperrzeit und Ladenschluss, 
8. Vollzug der Vorschriften des Sächsischen Gaststättengesetzes. 

 
Die Zuständigkeit erstreckt sich auf das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Netzschkau 
einschließlich der Ortsteile und der Gemeinde Limbach einschließlich der Ortsteile. 
 
 

Die Bekanntmachung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 

Netzschkau, den 21.05.2025                                     
     
     
 
Mike Purfürst 
Bürgermeister       
 

 

Stadtverwaltung Netzschkau 
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